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Statuten des Aero-Club Aargau (AeCA)

vom 01. September 2024

A Grundlagen

Art. 1 Name und Sitz des Vereins

Unter dem Namen "Aero-Ctub Aargau, AeCA" besteht mit Sitz in 5242 Lupfig ein im Handetsregister

eingetragener Verein nach Art. 60 ff des Schweizerischen Zivitgesetzbuches.

Er bitdet einen Regional.verband des Aero-Ctub der Schweiz und fotgt mitunter dessen Ziete und

Statuten.

Art.2 Zweck des Vereins

1 Der Verein bezweckt als Eigentümer und Nutzungsberechtigter, sowie Betreiber des Aargauischen-

RegionaL-Ftugptatzes Birrfel.d den Betrieb und die Ausübung der Leicht- und Sportaviatik auf dem

Ftugptatz Birrfel.d.

2 Er fördert:

a) die Schutung/Ausbitdung in der Leicht- und Sportaviatik

b) die Nachhattigkeit in ökol.ogischen und wirtschaftlichen Aspekten

c) den Zugangund das Ertebnis der Leicht- und Sportaviatik für die Bevötkerung

d) die Vereinsmitgl,iedschaft und begrüsst die Bitdungvon Ftuggruppen

3 DerVerein kann Gesettschaften gründen, betreiben und sich an sotchen beteil.igen, sofern dies dem

Betrieb des Ftugptatzes nachhattige Vorteite bringt.

a Er kann zudem Grundstücke kaufen, die zur Sicherung oder Entwicktung des Ftugbetriebs dienen

sotlen.

5 Er schafft die Grundtagen zur Sicherstettung des Betriebes des Aargauischen RegionaL-Ftugplatzes,

sowie den Betrieb von Fl.ugschul.en und ftugnahen Dienstteistungsbetrieben.

Art.3 Umgang mit Grundeigentum

1 Landverkäufe dürfen, unter Vorbehatt des Expropriationsrechtes, nur im Rahmen von

Abtauschgeschäften, die der Arrondierung des Ftugptatzes dienen, beschtossen werden'

2 Der Verkauf oder die Abgabe von Land im Baurecht zur Erstettungvon Hangars, Werkstätten etc. ist

ausgeschlossen.
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Art.4 Vereinssparten

1 Die Motor- und Segetftugsparten sind aLs gteichberechtigte Ftugsparten zu behandel.n. lnsbesondere ist

der Ftugbetrieb für Motor- und Segel.fl.ug auf der Pistenantage zu gewährteisten.

2 Der Verein fördert die Vereinsmitgtiedschaft und begrüsst die Bitdung von FLuggruppen.

3 Die Anforderungen an die Ftuggruppen sind:

a) Statuten in Abstimmung mit den Vorgaben des AeCS und des AeCA; offizielte Anerkennung erfotgt

durch Beschluss des Vorstandes des AeCA

b) Wahrung der lnteressen des AeCA

c) Förderung des Nachwuchses oder der Weiterbitdung

d) Per Ende Katenderjahr müssen dem Vorstand AeCA mit Namenstiste die aktuel.l.en Mitgl.ieder und

der aktue[[e Präsident der Ftuggruppen gemel.det werden

a Der AeCA unterstützt die Werbung der offizietten Ftuggruppen auf verschiedenen Plattformen (2. Bsp.

auf der Website, sonstigen digitaten Räumen oder an Anl.ässen).

5 AU.e Mitglieder von FLuggruppen, Eigentümer von Homebase Flugzeugen sowie teithabende

GeseLtschafter von Haltergemeinschaften müssen auch AeCA-Mitgtieder sein und die vorgetagerten

Statuten des AeCS anerkennen.

B Organisation

Art.5 Organe des Vereins

1 Die Organe des Vereins sind:

a) die Generatversammlung (Art. 6 -Art. 8)

b) derVorstand (Art. 9-Art. 12)

c) die Revisionsstette (Art. 13 -Art. 14)

Art. 6 Generatversammlung (GV)

1 Die ordentliche Generalversammlung ist attjährtich einmal einzuberufen. lm Regetfatt sotL sie physisch

stattfinden. ln besonderen Fätten kann auch eine schrifttiche oder virtuette GV durchgeführt werden.

Der Vorstand entscheidet abschtiessend über die Durchführungsmodalitäten.

2 Der Termin zur ordentlichen Generatversammtung wird mindestens 3 Mohate im Voraus bekannt

gegeben.

3 Der Tagungsort wird durch den Vorstand bestimmt.

4 Anträge zu Handen der Generatversammtung müssen mindestens 2 Monate im Voraus beim Vorstand

des AeCA eingereicht werden.

5 Zu den Generatversammtungen sind die Mitgtieder persöntich unter Angabe der Traktanden mindestens

14 Tage vorher etektronisch und/oder schrifttich einzutaden.
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6 Der Versand erfol.gt etektronisch auf die von den Mitgtiedern hintertegten E-Mait-Adressen. Auf 
.

schrifttiches Vertangen kann ein Mitgtied die Eintadung für sich per Postversand vertangen.

7 Neben der Traktandentiste sind auch Unterlagen wie Jahresrechnung oder der Jahresbericht und

andere abstimmungsretevante Dokumente des AeCA 1 Tage zum Voraus den Mitgtiedern zur

Verfügung zu stetten.

8 Eine ausserordenttiche Generalversammtung kann durch den Vorstand oder das Begehren eines

Fünftels atter Mitgtieder einberufen werden. Die Eintadung hat elektronisch und/oder schriftl.ich unter

Bekanntgabe der Traktandenliste, mindestens l4Tagezuvo( zu erfotgen. Eine ausserordentl.ich,e GV

muss spätestens drei Monaten nach Einreichen des Begehrens stattfinden.

e Wenn in besonderen Fätten kein handlungsfähiger Vorstand im Amt ist, so ist der Aero-Cl,ub der

Schweiz befugt eine ausserordentLiche GV zwecks Waht eines neuen Vorstandes einzuberufen. lst ein

Geschäftsführer eingesetzt, so ist dieser in diesen Prozess einzubinden.

Art. 7 Zustä nd igkeiten der Generalversa mm lu ng

1 Die Zuständigkeiten der Generatversammtung ats oberstes Organ des Vereins sind:

a) Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung

b) Entl.astung des Vorstandes

c) Waht des Präsidenten, der übrigen Mitgtieder des Vorstandes und der Revisionsstette für die

Dauervon 1 Jahr

d) Festsetzung der Jahresbeiträge

e) Waht der Vertreter des Regionatverbandes Aargau in den Aero-Cl,ub der Schweiz ats Delegierte

und Vorschlag der Vertreter in den Faehkommissionen

f) Ernennungvon Ehrenmitgtiedern

g) Anderung derStatuten

h) BeschLussfassung über Landkäufe und -verkäufe gemäss Statuten Art 3

i) Erteitung von Weisungen an die DeLegierten des Vereins hinsichttich der Ausübung ihres

Stimmrechtes der übergeordneten Geseltschaften oder übergeordneten Vereinen (Verbände), an

denen der AeCA beteitigt oder Mitgtied ist

j) Das Abschtiessen von Dienstbarkeitsverträgen zutasten des AeCA

Art. 8 Beschlussfassung der Generalversammlung

1 Die Generatversammtung voLtzieht ihre Wahten im ersten Wahtgang mit der absotuten Mehrheit der

anwesenden stimmberechtigten Mitgtieder und den abgegebenen güttigen Stimmen.

2 Wird damit der Minimatbestand des Vorstandes nicht erreicht (Präsident, Vizepräsidenten, Aktuar,

Finanzchef) finden weitere Wahtgänge statt bis mindestens 4 Kandidaten das absotute Mehr erreicht

haben.

3 BeschLüsse werden mit dem relativen Mehr gefasst, sofern in den Statuten nichts anderes festgetegt ist

a Die Wahten und Abstimmungen sind offen durchzuführen, sofern nicht ein Viertet der anwesenden

stimmberechtigten Mitgtieder geheime Wahl.en oder Abstimmungen verlangen.
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Art.9 Vorstand (VS)

1 DerVorstand besteht im Minimum aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, einem Aktuar und

einem Finanzchef, sowie fakultativ drei weiteren Mitgtiedern.

2 Jedes VereinsmitgLied darf als Vorstandsmitgtied kandidieren. ln der Zusammensetzung der

Vorstandsmitgtieder sott auf die notwendigen Fach- und Führungskompetenzen f ür die Führung des

Vereins Wert getegt werden.

3 lm Vorfetd der Waht können sich die Kandidaten auf der Vereins-Mitgtieder-Ptattform präsentieren,

sodass i nteressierte Kreise WahL-Empfeh tungen a bgeben können.

4 Der Vorstand konstituiert sich setbst, mit Ausnahme des Präsidenten. Der Präsident wird von der

GeneralversammLung gewähl.t. Der Vorstand ist befugt, während einer Amtsdauer ausscheidende

Vorstandsmitgl.ieder bis zur nächsten Generatversammlung durch neue Vorsta,ndsmitglieder a. i. zu

ersetzen.

Art. 10 Zuständigkeiten des Vorstands

1 DerVorstand istzuständigfür:

a) Die Leitung des Vereins

b) DerEntscheid,oberfürdieFührungdesTagesgeschäftseinenGeschäftsführereinsetzt

c) Die Vertretung des Vereins nach aussen

d) Der VoLl.zug der Beschtüsse der Generatversammtung

e) Die Aufnahme und der Ausschtuss von Mitgtiedern (inkl,usive Ftuggruppen)

f) Das Koordinieren der AnLiegen der Sparten, Ftuggruppen und von weiteren lnteressengruppen in

einem "Soundingboard" (mindestens zweimaI pro Jahr)

g) Die Wahrung sämtticher Rechte des Vereins in den Gesettschaften oder Vereinen, an denen er

beteitigt ist oder deren Mitglied er ist

h) Die transparente finanzielle Führung des Vereins und seiner massgebl.ichen Beteitigungen

inkl.usive Berücksichtigung der Sparten und Geschäftsbereiche sowie der entsprechenden

lnformation zu Handen der Generatversammlung

i) Das Abschliessen von Dienstbarkeitverträgen zugunsten des AeCA

Art. 1 1 Vorstandssitzungen

1 Vorstandssitzungen werden durch den Präsidenten oder auf Antrag dreier Vorstandsmitgtieder

einberufen.

2 Der Vorstand ist beschLussfähig, wenn die Mehrheit atler Vorstandsmitgtieder am Beschtuss

. ;i:::#lneLeichi'eit eibt der präsident den stichentscheid.

Art. 12 Koltektivunterschriften des Vorstandes und des Geschäftsführers

lm Vorstand gitt die KotLektivunterschrift zu zweien, wetche im Handetsregister einzutragen ist. Für

einen attfättig eingesetzten Geschäftsführer gitt anatog Koltektivunterschrift zu zweien mit einem im

Hand elsregister eingetragenen M itgtied des Vorstandes.
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Art. 1 3 Revisionsstette

1 Die Revision der Jahresrechnung muss durch eine zugelassene Revisionsstelte durchgeführt wefden

Eine WiederwahI der Revisionsstette ist zuLässig.

Art. 14 Kompetenzen der Revisionsstelle

1 Die Revisionsstel.te prüft die Jahresrechnung zuhanden der Generatversammlung und erstattet ihr einen

schrifttichen Bericht.

2 Die Revisionsstette kann auch während des Geschäftsjahres Einsicht in die Bücher nehmen und diese

prüfen.

C MitgLiedschaft

Art. 15 Arten der Mitgtiedschaft
1 DerVerein AeCA besteht aus:

a) Mitgtied fl.iegend: Votter Mitgtiederbeitrag, mit Stimmrecht,'profitiert von attfättigen

Ermässigungen

b) Mitgtied nicht-ftiegend: Reduzierter Mitgtiederbeitrag, mit Stimmrecht, profitiert nicht von

attfättigen Ermässigungen

c) Jugendmitglieder: Reduzierter Mitgtiederbeitrag bis zum Erlangen der ersten Pitotenlizenz,

maximaI bis zum votlendeten 20. Al.tersjahr. Sie haben die gteichen Rechte wie ein Mitgtied

ftiegend

d) Ehrenmitgtieden Befreitvom MitgtiederbeitragAeCA (ausschtiesstich, keine Befreiungvom AeCS-

und anderen Beiträgen). Sie haben die gl.eichen Rechte wie ein Mitgtied ftiegend

2 Al,te Mitgtieder der jeweitigen Kategorie bezah[en den gteichen Mitgtiederbeitrag.

3 Atte Mitgtieder atter Kategorien werden im gteichen Umfang mit lnformationen bedient.

a Al,te Mitgtieder müssen zugteich auch Mitglied des Aero-Ctubs der Schweiz sein und anerkennen

dessen Statuten.

Art. 16 Aufnahme in den Verein

t Über die Aufnahme neuer Mitgl.ieder in den AeCA bestimmt der Vorstand.

2 Lm FaLl.e einer Abtehnung ist der Vorstand nicht verpftichtet, die Gründe anzugeben.

3 Die Aufnahme in den Verein schtiesst die Anerkennung seiner jeweitigen Statuten und Reglemente,

sowie derjenigen des Aero-Ctubs der Schweiz ein.

4 Jedes Mitgtied erhätt beim Eintritt die Vereinsstatuten und wird gteichzeitig beim AeCS ats Mitgtied

gemetdet.
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Art. 17 Pf lichten der Vereinsmitglieder

Al.te Vereinsmitgtieder haben den Verein bei der Erfüttung seiner Aufgaben unter Einsatz ihrer

persöntichen Arbeitskraft - nach individuetten verfügbaren Kräften - zu unterstützen.

Art. 18 Ehrenmitgtieder

1 Personen, die den Verein und seinem Vereinszweck durch hervorragende, tangjährige Verdienste

gefördert haben, können zu Ehrenmitgliedern des AeCA ernannt werden'

D Austritt und Ausschluss

Art. 19 Austritt aus dem Verein

1 Der Austritt kann jeweils auf Ende eines Kal.enderjahres, spätestens per 15. Dezember schrifttich

erktärt werden.

2 Der Austretende ist für das taufende Jahr beitragspftichtig.

Art.20 Ausschluss aus dem Verein

Der Vorstand kann ein Mitgtied wegen der Vernachlässigung seiner Pftichten al.s Mitgl.ied, wegen

Vertetzung der lnteressen des Vereins, der Nichtteistung des Jahresbeitrages oder aus anderen

wichtigen Gründen aus dem Verein ausschliessen.

Der Ausschtuss ist dem ausgeschtossenen Mitgl.ied unter Angabe des Ausschtiessungsgrundes

schrifttich mitzuteiten.

s Das ausgeschtossene Mitgtied kann gegen den Entscheid über den Ausschtuss binnen 20 Tagen seit

dessen Empfang durch schrifttiche Eingabe an den Vorstand den Rekurs zu Handen der

Generatversammtung erklären.

4 Der Entscheid der Generatversammlung ist endgüttig.

5 Die Namen ausgeschlossener MitgLieder werden vom Vorstand dem ZentraLsekretariat des Aero-Ctubs

der Schweiz gemetdet.

E Finanzwesen

Art. 21 Einnahmen des Vereins

1 Die Einnahmen des Vereins setzen sich aus Mitgtiederbeiträgen sowie Erträgen atter Arten (aus dem

wi rtschaft Lichen Betrieb und von Beteitigungen) zusammen.

Arl,22 Geschäftsiahr
1 Das Geschäftsjahr fättt mit dem Katenderjahr zusammen. Die Jahresrechnung ist jeweits auf den 31

Dezember abzuschtiessen.
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Art. 23 Haftung der Vereinsmitgtieder

1 Für die Verbindtichkeiten des Vereins haftet ausschtiesstich das Vereinsvermögen; eine persönliche

Haftung oder Nachschusspfl,icht der Mitgtieder ist ausgeschtossen.

F Statutenänderungen und Auflösun$ des Vereins

Arl. 24 Statutenänderungen

1 Statutenänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten an der

Generatversammtung.

2 Anträge für Statutenänderungen, die nicht vom Vorstand setbst ausgehen, sind diesem mit schriftticher

Begründung bis spätestens per Ende des [aufenden KaLenderjahrs für die nächste

Generatversammtung einzureichen und müssen von mindestens einem ZehnteL der stimmberechtigten

Mitgtieder unterzeichnet sein.

3 Anträge zur Auflösung des Vereins, die nicht vom Vorstand setbst ausgehen, sind diesem mit

schriftl.icher Begründung bis spätestens per Ende des taufenden KaLenderjahrs für die nächste

Generalversammlung einzureichen und müssen von mindestens einem Fünftet der stimmberechtigten

Mitgtieder unterzeichnet sein.

Art. 25 Auflösung des Vereins

1 Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Urabstimmung beschtossen werden, in wetcher zwei

Drittet al.Ler stimmberechtigten Mitgtieder diesem Aufl,ösungsbeschluss zustimmen.

2 Nach Auftösung des Vereins ist attfättig vorhandenes Vermögen zur Verwattung und Erhattung vorerst

dem AeCS zu übergeben. Damit sott eine Neugründung einer Gesettschaft unterstützt werden, die

gteiche oder ähntiche Ziete und Zwecke wie der AeCA vedoLgt (im Sinne des Art. 2 "Zweck des Vereins>

und dabei insbesondere die Sicherstettung des Betriebs des Ftugptatzes Birrfetd). Unterbteibt eine

sol.che Neugründung innert fünf Jahren, so geht das Vermögen ohne jegtiche Auftage an den AeCS über

G Beteitigungen und Schl,ussbestimmungen

Art.26 Beteitigungen

1 Die BesteLtung der Organe von Gesettschaften oder Vereinen an welqhen der AeCA beteitigt oder deren

Mitgtied er ist, hat gemäss fol,genden Richttinien zu erfotgen:

a) Der Vorstand wähtt Vertreter für die Gremien der GesetLschaften oder Vereinen, an denen er

beteitigt beziehungsweise deren Mitgtied er ist

b) Soweit es sich dabei gteichzeitig um Vorstandsmitgtieder des Vereins (AeCA) handett, haben

diese bei der Enttastung der Organe der entsprechenden Gesettschaften oder Vereine in den

Ausstand zu treten
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2 Der Vorstand besitzt die erfordertichen VoLLmachten zur Vertretung des Vereins in den jeweil.igen

GeseLtschaften oder Vereinen. Er vertritt ebenfatls die Anträge aus der Generatversammlung des AeCA.

Art. 27 Sch lussbestim mu ngen

I Bezügl.ich Ethik im Sport und Doping anerkennt der AeCA die Statuten des AeCS im Abschnitt "Ethik
und Doping" der AeCS-Statuten.

2 Die vortiegenden Statuten sind an der Urabstimmung vom 31 .08.2024 durch die Mitgtieder des Aero-

Ctubs Aargau genehmigt worden.

3 Die vortiegenden Statuten sind durch den Zentratvorstand des Aero-Ctub der Schweiz am 13.

Septe m ber 2024 genehmigt worden.

4 Die Statuten treten sofort nach Unterzeichnung durch den Präsidenten und den Vizepräsidenten des

Aero-Ctubs Aargau in Kraft und ersetzen damit die vorangehenden Statuten.

Für den Aero-Cl.ub Aargau

Der Vizepräsident:

Roman Hunziker Meinecke

Lupfig, 1 O. Dezember 2024
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Anhang:

Frü h e re Statutenänderungen erfo lgten a n den Gene ra lversa m m [u ngen vom :

06.04.2018

24.03.2006

29.10.1992

21 .10.1983

24.03.1972

07.09.1957

28.O1.1956

Begriffsdefinitionen

Gendersprache:

lm ganzen Text wird die männl.iche Form verwendet. Sie gitt stettvertretend für atte

Geschtechter.

Aero-Ctub Aargau nachfolgend ats AeCA respektive a[s.

Verein bezeichnet

Aero-C[ub der Schweiz: nachfolgend ats AeCS bezeichnet
Gesettschaften: zusammenfassender Begriff für AG,

GmbH, Vereine oder andere
Gesetlschaftsformen

Vereinsspa rten / Flugsparten: als Sparte wird der SegeL- und der
Motorf [ugbereich bezeichnet

Ftuggruppen: sind eigenständige Vereine, die auf dem
Ftugptatz Birrfetd aktiv sind und vom
AeCA als sotche anerkannt sind

Ha tte rgeme i nsch aften : sind Gruppierungen, die gemeinsam
Ftugzeuge besitzen und deren Benützung
für sich regetn

Homebase Flugzeuge: sind Ftuggeräte a[[er Art, die auf dem
Ftugpl.atz Bi rrfetd stationiert si nd

Beteitigungen: Andere Gese[[schaften und Betriebe, die
teits oder ganz im Besitz derAeCA sind
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